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VERI.ÜGI'NG

DtR DrRtKTroN DER örrprqtLrcHpN BAUTEN DEs KAlyrous zünrcH

vo,n 3. September 1993

Küsnacht und Zumikon. Quartierplan Neue Forch Ost und West

Einleitung des Verfahrens - Genehmigung

Am 24. Juni bzw. 5. Juli 1993 haben die Gemeinderäte Küsnacht und Zumikon

die Einleitung der Quartierplanverfahren Neue Forch Ost und West beschlossen.

Diese Beschlüsse eretzen das bereits erfolgte Einleitungsverfahren des Quar-

tierplans Neue Forch (BDV Nr. 369/1987). Die Bearbeitung des Quartierplans
wurde abgebrochen, weil gemäss Entwurf zum kantonalen Richtplan im Sied-

lungs- und Landschaftsplan das Gebiet westlich des Grossächerbaches nicht

mehr als Siedlungsgebiet sondern als Landwirtschaftsgebiet bezeichnet wurde.

Der Gemeinderat Küsnacht hat deshalb dem Vorschlag der Grundeigentümer

zugestimmt, das Quartierplanverfahren Neue Forch in zwei Teile, in die Quartier-
planverfahren Neue Forch Ost und Neue Forch West aufzuteilen. Der Quar-

tierplan Neue Forch West soll dabei erst weiterbearbeitet werden wenn definitiv
feststeht, dass das Quartierplangebiet in der Bauzone verbleiben kann. Darüber

wird der Kantonsrat im Rahmen der Festsetzung des kantonalen Richtplanes zu

beschliessen haben. Der Aufteilung in zwei Verfahren stimmte auch der Ge-

meinderat Zumikon zu. Diese Beschlüsse wurde im kantonalen Amtsblatt ver-

öffentlicht und den betroffenen Grundeigentümern schriftlich mitgeteilt. Gemäss

Rechtskraftbescheinigung vom 18. August 1993 der Kanzlei der Baurekurskom-

missionen ist gegen diesen Beschluss kein Rekurs eingegangen.

Gemäss S 149 des Planungs- und Baugesetzes (PBG) bedarf die Einleitung

des Quartierplanverfahrens der Genehmigung durch die Baudirektion. Die Ge-

nehmigung kann nur verweigert werden, wenn die Voraussetzungen zur Durch-

führung fehlen. Nach der rechtskräftigen Verfahrenseinleitung sind die Grund-

stücke des Beizugsgebietes mit dem Quartierplanbann belegt ($ 150 PBG) und
hat der Gemeinderat zu entscheiden, ob allenfalls besondere Massnahmen wie
die Festsetzung von Sonderbauvorschriften oder eines Gestaltungsplans, die
Umlegung nach Werten oder die Festlegung von Mindestparzellengrössen an-
zuordnen seien (S 25 Quartierplanverordnung).
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Mit den eingeleiteten Quartierplanverfahren sollen vorerst im Gebiet Neue Forch

Ost, nach Festsetzung des kantonalen Richtplans durch den Kantonsrat allen-

falls auch im Gebiet Neue Forch West baureife Grundstücke geschaffen werden.

Das ursprünglich im Süden durch die Forchstrasse HS-347, S'1 bzw. S-16, im

Westen durch die Grundstücksgrenzen von Kat.-Nrn. 623 und 3214 und die

Chalberweidstrasse, im Norden durch die Grundstücksgrenze des Forchbahn-

areats sowie im Osten durch die Kaltensteinstrasse begrenzte Quartierplanver-

fahren Neue Forch (BDV Nr.369/1987) wird durch die Bachmitte des Gross-

ächerbaches in die Quartierplanverfahren Neue Forch Ost und Neue Forch West

aufgeteilt. An der Forchstrasse S-1 bzw. S-16, an der Kaltensteinstrasse und an

der Chalberweidstrasse bestehen rechtskräft i ge Verkeh rsbau linien.

Das ganze zu erschliessende Quartierplangebiet liegt im Einzugsbereich des

Generellen Kanalisationsprojektes der Gemeinde Küsnacht und mit Ausnahme

der Grundstücke Kat.-Nrn. 623,3214 und teilweise 3215, die der Reservezone

zugeteilt sind, innerhalb der Bauzonen gemäss geltendem Zonenplan. Diese in

der Reservezone befindlichen Grundstücke werden allein zum Zweck eines

durchgehenden Lärmschutzes in den Quartierplanperimeter aufgenommen.

Durch das Quartierplangebiet fliessen die teilweise eingedolten öffentlichen Ge-

wässer Nr. 2d von der neuen Forch mit Seitenarm vom Länglenbrunnen und

Nr. 2c Grössächerbach. Es ist nicht bekannt, ob diese öffentlichen Gewässer

die massgebende Hochwassermenge abzuleiten vermögen. Vor der Ausarbei-

tung des Quartierplanentwurfes sind daher die Gewässer durch die Gemeinde

hydraulisch zu überprüfen. Das Ergebnis ist dem Amt für Gewässerschutz und

Wasserbau vorzulegen. Die Anordnung von Hochwasserschutzmassnahmen

bleibt vorbehalten. Die Möglichkeit einer direkten Versickerung oder Retention

des Regenwassers ist zu prüfen. Eine einleitung von unverschmutäen Meteor-

wässern in die Kanalisation kann nur in Frage kommen, wenn die Versickerung

aus geologischen Gründen nicht möglich ist.

lm Rahmen der Quartierplanbearbeitung ist die Lärmimmissionssituation im

Einflussbereich der Forchstrasse und der Forchbahn a) überprüfen. Allfällig

notwendige quartierplanrechtliche Massnahmen (2.B. Landausscheidungen für

Dämme) sind vorzusehen.
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Der im Entwurf zum kantonalen Richtplan (Verkehrsplan) vorgesehene Ausbau

der Forchbahn zwischen den Haltestellen Neue Forch und Forch ist zu berück-

sichtigen.

Gemäss $ 149a PBG sind durch die Baudirektion angemessene Fristen für die
Vorlegung des Quartierplans anzusetzen; eine Ausarbeitungszeit für den Quar-

tierplan Neue Forch West bis Ende September 1994 scheint angemessen,

nötigenfalls wird das Amt für Raumplanung aufgrund eines Zwischenberichts

eine Fristerstreckung gewähren.

Der Genehmigung der Verfahrenseinleitung steht nichts entgegen. Gegen Ver-
fügungen der Baudirektion kann grundsätzlich innert 20 Tagen nach Zustellung

Rekurs beim Regierungsrat erhoben werden. Der Regierungsrat tritt allerdings

auf Rekurse gegen vorbehaltlose Genehmigungen von Quartierplaneinleitungen
in fester Praxis nicht ein.

DieBaudirektion v e r f ü g t :

Die Beschlüsse der Gemeinderäte Küsnacht und Zumikon vom 24. Juni
bzw. 5. Juli 1993 betreffend die Aufteilung der mit BDV Nr. 369/1969 ge-

nehmigten Einleitung des Quartierplans Neue Forch in die, durch die Bach-

mitte des Grossächerbaches getrennten Verfahren Neue Forch Ost und
Neue Forch West werden genehmigt.

ll. Der erste Quartierplanentwurf für den Quartierplan Forch West soll dem
Amt für Raumplanung vor der ersten Quartierplanversammlung, und zwar
bis Ende September 1994, zur Vorprüfung eingereicht werden.

Mitteilung an die Gemeinderäte Küsnacht und Zumikon, für sich und zu-

handen der beteiligten Grundeigentümer sowie - nach Eintritt der Rechts-

kraft - zur Anmerkung im Grundbuch (unter Beilage je der eingereichten
Akten), das Amt für Gewässerschutz und Wasserbau, das kantonale
Tiefbauamt (Kreisingenieur ll), das Amt für Raumplanung sowie an das
D i rektion ssekretariat.

Zürich, den 3. September 1993
5546NUl<2

FürdenAuszng:
Ant ffr Ra.rmplanung?%w
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VERFÜGUNG

DER DIREKTION DER, ÖTTENILICEEIN BAUTEIN DElg KANTONS ZÜRICE

18. September 1987vom

Gestützt ggf S 149 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes vom 7. Sep-
tember 1975

Küsnacht und Zumikon. Amtlicher Quartierplan Neue Forch; Einleitung des
Verfahrens

Genehmi gung

Gemäss den Protokollen vom 20. Februar 1986 bzw. 24. Februar 1986 haben die
Gemeinderäte von Küsnacht und Zumikon die Ejnleitung des amtlichen Quar-
t'ierplanverfahrens Neue Forch beschlossen. Diese Beschlüsse wurden jm kan-
tonalen Amtsblatt veröffentlicht und den betroffenen Grundeigentümern

schriftl ich mi tgetei 1t.

Gegen die Einleitung des amtlichen Quartierplanverfahrens ist ein Rekurs

erhoben worden, der mit Entscheid der Baurekurskomrnjssjon II des Kantons

Zürich vom 21. April 1987 abgewiesen wurde. Gemäss der Rechtskraftbesche'i-
nigung der Kanzlei des verwaltungsgerichtes vom 28. Mai 1987 jst gegen

djesen Entschejd kein Rechtsmittel eingelegt worden.

Gemäss 5 149 des Planungs- und Baugesetzes (PBG) bedarf dje Ejnleitung des

Quartierplanverfahrens der Genehmigung durch die Baud'irekt'ion. D'ie Geneh-

migung kann nur verweigert werden, wenn die Voraussetzungen zur Durchfüh-
rung fehlen. Nach der rechtskräftigen Verfahrenseinleitung s'ind die Grund-
stücke des Bejzugsgeb'ietes mjt dem Quartierplanbann belegt (S 150 pBG) und

hat der Gemejnderat zu entscheiden, ob a'llenfalls besondere Massnahmen wje
die Festsetzung von Sonderbauvorschrjften oder eines Gestaltungsplanes,
die Umlegung nach Werten oder die Festlegung von Mindestparzellengrössen
anzuordnen seien (S 25 Quartierplanverordnung).

Mjt dem eingele'iteten Quartjerplanverfahren sollen im Gebjet Neue Forch
baureife Grundstücke geschaffen werden.

Das Beizugsgebiet wird im Süden durch die Forchstrasse HS-347, S-1 bzw.

S-16' im Westen durch dje Grundstücksgrenze von Kat.-Nrn.623 und 3214 und

die Chalberweidstrasse, 'im Norden durch dje Grundstücksgrenze des Forch-
bahnareals und d'ie Grundstücksgrenze von Kat.-Nr. 3214 sowie jm 0sten durch
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die Kaltensteinstrasse begrenzt. An der 'Forchstrasse S-16, der Kalten-
steinstrasse und der Chalberweidstrasse bestehen bereits rechtskräftige
Verkehrsbau l 'ini en.

Das ganze zu erschliessende Quartierplangebiet liegt im Einzugsbereich des

generellen Kanaljsationsprojektes der Geme'inde Küsnacht und mit Ausnahme

der Grundstücke Kat. -Nrn . 623, 3214 und tei lwei se 3215, die der Reservezone

zugeteilt s'ind, jnnerhalb der Bauzonen gemäss geltendem Zonenplan.

Die in der Reservezone befindl'ichen Grundstücke werden allein zum Zweck der
Erstellung eines durchgehenden Lärmschutzes in den Quartierplanperjmeter
aufgenommen. Gegen den Umfang des Beizugsgebietes ist somit - soweit
ersichtlich - n'ichts einzuwenden.

Durch das Quartierplangebiet fliessen die teilwejse e'ingedo'lten öffent-
lichen Gewässer Nr. 2d von der neuen Forch m'it Seitenarm vom Länglenbrunnen

und Nr. 2c von Grossäcker. Es ist nicht bekannt, ob djese öffentlichen
Gewässer die massgebende Hochwassermenge abzuleiten vermögen. Vor der Aus-

arbeitung des Quartierplanentwurfes sind daher die Gewässer durch die
Geme'inde bezüglich der genauen Lage aufzunehmen und im Plan e'inzutragen
sowie hydraulisch zu iiberprüfen. Das Ergebnis ist dem Amt für Gewässer-

schutz und Wasserbau vorzulegen. Dje Anordnung von Hochwasserschutzmass-

nahmen bleibt vorbehalten. Die Möglichkeit einer direkten Versickerung
oder Retention des Regenwassers ist zu prüfen. Eine Einle'itung von unver-

schmutzten Meteorwässern in eine Kanalisation oder in ein öffentliches
Gewässer kann nur in Frage kommen, wenn die Versickerung aus geologischen

Gründen nicht möglich ist.

Die'im Einflussbere'ich der Forchstrasse S-16 zu treffenden Lärmschutz-

massnahmen s'ind'im Ejnvernehmen mit dem kant. Tiefbauamt, Ingenieur-
kre'is II, zu projektieren.

Der Genehmigung der Verfahrenseinleitung steht nichts entgegen. Gegen

Verfügungen der Baudirekt'ion kann grundsätzlich innert 20 Tagen nach

Zustellung Rekurs beim Reg'ierungsrat erhoben werden. Der Regierungsrat
tritt allerdjngs auf Rekurse gegen vorbehaltlose Genehmigungen von Quar-
tierplaneinleitungen'in fester prax'is nicht ein.
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Gestützt auf 5 149 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes

v e r f ü g t die Direktion der öffenilichen Bauten:

Die mit Beschlüssen der Gemeinderäte von Küsnacht und Zumikon vom

20. Februar 1986 bzw. 24. Februar 1986 erfolgte Einleitung des amt-
lichen Quartierplans Neue Forch, begrenzt jm Süden durch dje Forch_
strasse HS-347, S-1 bzw. 5-16, im westen durch dje Grundstücksgrenze
von Kat.-Nrn. 623 und 3214 und die chalberwejdstrasse, .im Norden
durch dje Grundstücksgrenze des Forchbahnareals und dje Grundstücks-
grenze von Kat.-Nr. 3214 sowie im 0sten durch dje Kaltenstein_
strasse, wi rd genehm'igt.

II. Es wird empfohlen, den ersten Entwurf dem Amt für Raumplanung vor der
ersten Quartierplanversarnmlung zur vorprüfung e.inzurejchen.

III. Mitteilung an die Gemeinderäte Küsnacht und Zumjkon, für sjch und
zuhanden der betejligten Grundejgentümer sowie - nach Ejntritt der
Rechtskraft - zur Anmerkung jm Grundbuch (je unter Be'i1age der ein-
gere'ichten Akten im Doppe'l), das Amt für Gewässerschutz und l^Jasser-

bau, das kantonale T'iefbauamt (Kreisingenieur II), das Amt für Raum-
pl anung sow'ie an das D'irekt.ionssekretari at.

Zürich, den 18. September 1987
3533/V1/K1

Frlr den Auszugn
Arnt fü Ramptarung
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Auszug aus dem Protokoll 
des Regierungsrates des Kantons Zürich 

Sitzung· vom 18; April 1978 

2044. Quartierplan (VerweigeruJ1g· der Genehmig•ung}. A. 
Mit Eingabe vorn 19. Dezember 1972 ersuchte der Gemeinde­ 
rat Küsnacht um Genehmigung seines Beschlusses vom 18. 
März 1971 hetreffouJ Festsetzung des amtlichen Quartierplans 
Neue Forch. Dieser Beschluss wurde arn 4. Mai 1971 im kan­ 
l.onaleu Amtsblatt veröffentlicht und den betroffenen Grund 
eigeutürneru schriftlich mitgeteilt. Oemäss Zeugnis des Be­ 
zirksrates Meilen vom 6. September 1971 sind gegen die Quar- 
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t icrp anfestsetzung ,rmP. e curse me u an iangtg. 
B. Gegenstand der Quartierplanvorlage bildet das gröss­ 

tentoils noch unüberbauto Gebiet, das im Süden durch die 
neue Urnfa,hrungsstrasse (F'orehstrasse, HVS N, Staatsstrasse 
I. Kl. Nr. 16), im Südwesten und W esten durch die Chalber­ 
weidstrasse, Staatsstrasse II. Kl. Nr. 7, im Nunlen durch das 
'I'rasse dei- Forchbahn bzw. durch die alte Forchstrassc, 
StaatsstrasseTl. IG. Nr. 7, im Norden durch das Trasse der 
F'orchbahn bzw. durch die alte F'orehstrasse, Staatsstrasse II. 
Kl. Nr. 2 und im Nordosten durch die Kaltensteinstrasse. 
Staatsstrasse T Kl Nr. 17, lwgr<'nzt wird. Das ganze Gebiet 
lirgt innerhalb des generellen Kanalisationsprojekts der Ge­ 
moinde Küsnaeht wie auch innerhalb der Bauzonen nach gel­ 
tendem Zonenplan. 

C. Der strnssenrnässigen Erschliessung des Quartierplan­ 
gebiets rli1mm1 rlie \V eidstrasae, die parallel zwischen der neuen 
Umf'ahrnngsstrassc, HVS N, Staatsstrasse I. Kl. Nr. 16, und 
rlrm 'T'rm,se der Forchbahn von der Chalberweidstrasse, 
SLaali;i;lra:s:se II. Kl. Nr. 7, bis zur Kaltensteinstrasse, Staats­ 
strasso L Kl. Nr, l7, verläuft sowie im östlichen Teil die Kal­ 
tensteinstrasse. 

Gerni.iss § 21 des kantonalen Baugesetzes ist bei der Eintei­ 
lung eines Quartiers darauf zu achten, dass eine den Anfor­ 
derungen der öffentlichen Gesundheitspflege entsprechende 
Ueherhauung· möglich wird. Die Prüfung des vorliegenden 
CJ11 ·1 rticl'pl ans N cne J~arcb aus der Sicht der )~7 abuhxß'ieur bat 
ergeben, dnss Lii.r-mimmissionen auf das Quartier-plangcbiet 
einerseits wegen der Forchstrassc, die die Funktion einer rei­ 
nen Autostrasse aufweist, und andererseits wegen der F'orch­ 
bahn erwartet werden müssen. Beide Lärmquellen sind bereits 
heute vurhandeu. 1n der Quarticrplanvorlage sind keine Mass­ 
nahmen vorgesehen, um diese Immissionen auf ein für den 
Menschen tragbares Mass zu reduzieren. Der Quartierplan 
Neue Forch entsp1•icht dahel' den im § 21 Baugesetz gestellten 
t•'ordcrung('ll nicht, wes\rnlh dk Genehmigung der Quartier­ 
plänvorlage zu verweigern ist. 

Auf Antrng der Direktion der öffentlichen Bauten 
h e 8 c h I i c• s s t d (' ,. R e g i e t· u n g s r a t : 

L Uei- Beschluss des Gemeinclrrntes Ki.i.sna.cht vom 18. 
März 1971 betreffend Festsetzung des amtlichen Quartier­ 
plans Neue li'orch wird nicht genehmigt. 



II. Mitteilung an den Gemeinderat Küsnacht (unter Rück­ 
sendung· der Gesuchsunterlagen), den Bezirksrat Meilen sowie 
an die Direktion der öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 18. April 1973. 

V o r d e m R e g i e 1· u n g s r a t , 
Der Staatsschreiber: 

Roggwiller 
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